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Amtlicher Dil.
Bekanntmachung.

Bei dem gegenwärtigen Stand der Cebensmittelver-
srgung Deutschlands, hei dem guten Ergebnis der zum
eil schon eingetanen Ernte und namentlich auf Grund
er durch die Handelskammer angesteilten Ermittelungen
W — weit über die Bedürfnisse der
estung hinaus — die Versorgung der Be*

ölkerung von Mainz  und Umgegend mit Cebens=
„Nein sichergestellt. Es liegt für die Bevölkerung also
ein Anlass zur ausserordentlichen Beschaffung von
lebensmittein vor. Deshalb ist jede übertriebene Preis»
teigerung der Lebensmittel unberechtigt. Vertrauend
iuV den patriotischen Sinn der Bevölkerung fordere ich
leshalb die Verkäufer von Lebensmitteln auf, unbe»
ecbtigte Preiserhöhungen nicht eintreten zu lassen. Tür
len Tan, dass diese meine Aufforderung, deren Befol-
mg ich zuversichtlich erhoffe, keinen Erfolg haben
»Ute, stelle ich einschneidende Massnahmen in Aussicht.

Des Uleiteren mache ich darauf aufmerksam, dass die
Sanknoten der Reichsbank und die Reichskassenscheine
lesetzliche Zahlungsmittel sind und Niemand das Recht
hat, sie zurückzuweisen. Diese Scheine bieten dieselbe
jtDerheit, wie Metallgeld.

Wer es ablehnt, Reichsbanknoten in Zahlung zu
thmen, setzt sich den gesetzlichen folgen des Annahme
trzugs aus.

Mainz,  i August i9t«.
Der Gouverneur der Testung Mainz:

von Halben,
General der Infanterie.

leiführer eintreten zu lassen, folanqe sie sich der großen
Stunde des Vaterlandes würdig zeigen.

Ich ersuche jedoch um strengste Ueberwachung und so-
fortige Meldung an mich, wenn Vorkommnisse eintreten,
die mein Eingreifen nötig machen.

Die Freiheit der Person jedes Deutschen soll geachtet
werden, solange der einzelne das Recht hierauf nicht nach
den Strafgesetzen verwirkt hat.

DaS Vereins- und Versammlungsrecht ist nur ins -
weit zu beschränken, wie es zur Aufrechterhaltung der
Ruhe und Ordnung erforderlich erscheint.

Im nationalen Sinne geleitete Versammlungen können
zur Hebung der Stimmung in der Bevölkerung wesentlich
beitragen.

Ich mache eS jedoch zur Pflicht aller Organe, alle
Vereine und Versammlungen sorgfältig zu überwachen.
Jedes Vorkommnis, das eine Einschränkung des Vereins-
und VersammlungSrechtS nötig macht, ist mir sofort zu
melden.

Ich beabsichtige zunächst nicht die Einsetzung außer¬
ordentlicher Kriegsgerichte eintreten zu lassen.

Ich vertraue, das die gesamte Bevölkerung alle
Militär- und Zivilbehörden freudig und rückhat»lo»
unterstützen und«n» damit die Erfüllung unserer hohen
vaterländischen Pflichten erleichtern wird. Dann wird
auch der alte Waffeuruhm de» Heere» aufrech erhalten
unde» vor den Augen unsere» Kaiser» und de« Blicken
der Nation in Ehren bestehen.

Mainz,  31 . Juli 1914.
Der Go«ver«e«r der Festung Mains:

von Kathen,
General der Infanterie.

Bekanntmachung.
Mit Erklärung des Kriegszustandes untersteht der er¬
weiterte Befehlsbereich der Festung Mainz meinem Be
fehl. Die Zivil- und Militärgewalt in diesem Be¬
reiche geht an mich über.
Der Befehlsbereich der Festung Mainz umfaßt das
Gebiet des preußischen Re- ier ««S»bezrrkes Mie «-
dade« «nd de- Gr»ßherz- gt«m- Hesse« inner¬
halb folgenden Umkreises:
Sindlingen , Zeilsheirn , Lor»bach. Wildfachfen
Wehen, Hahn, Hettenhain. Bärstadt, Hansen,
(ausschl.), Stephans Haufen (ausschl.). Aulhanse«
(ausschl.), Aßmannshause « (ausschl.), Bingen
(ausschl.). Rothusberg (einschl.), Dromersheim.
Aspisheim , St . Johann . Eichloch. Ensheim.
Gau Odernheim, Hillesheim? Wintrrsheim.
Guntersblum . Schmittshaufen . Erfelden.
Wolfskehlen, GrieSheim (ausschl), Worfelden.
Mörfelden, Walldorf . Kelsterbach,
sämtliche genannten Orte (mit dem Gemeindebezirk)
einschl., soweit nicht ausdrücklich anderes vermerkt.

Der G- noerneur der Festung Mai»; :
von Kathen,

General der Infanterie.
M a i n z. 31. Juli 1914.

Bekanntmachung.
Auf Grund des von Seiner Majestät dem Kaiser und

iönig befohlenen Kriegszustandes bestimme ich im An-
chluß an die bereits durch die Zivilbehörden erfolgte
Veröffentlichung Folgendes:

Ich beabsichtige zunächst keine Unterdrückung der
Sreffe oder besondere Maßnahmen gegen politische Par«

Bekanntmachung.
1. Hiermit verbiete ich jede Veröffentlichung oder Mit¬

teilung militärischer AngelegenheitiN.
Ueberiretungen dieses Verbotes werden streng bestraft.

2. Ferner werden nachstehende, für den herrschenden
Kriegszustand geltende Besiimmmungen zur Warnung
bekannt gemacht: „ , r .

Nach dem Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch
für das deutsche Reich vom 31. 5. 1870 sind in den
in Kriegszustand erklärten Gebieten die in den §8
81. 88,90 . 307, 311, 3t2, 315, 322, 323 und
324 des Strafgesetzbuches für das deutsche Reich
mit lebenslänglichem Zuchthaus bedrohten Verbre-
chen mit dem Tode zu bestrafen.

Gesetz vom 4. 6. 4854.
8 8.

Wer in einem in Kriegszustände erklärten Orte oder
Bezirk der vorsätzlichen Brandstiftung, der vorsätzlichen
Verursachung einer Ueberschwemmung, oder des Angriffs
oder des Widerstandes gegen die bewaffnete Macht oder
Abgeordnete der Zivil- oderd r Militäibehörde in offener
Gewalt und mit Waffen oder gefährlichen Werkzeugen
versehen sich schuldig macht, wird mit dem Tode bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann, statt
der Todesstrafe, auf zehn- bis zwanzigjährige Zuchthaus
strafe erkannt werden.

8 9.
Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder

Bezirk
g.) in Beziehung auf die Zahl, die Marschrichtung oder

angeblichen Siege der Feinde oder Aufrührer
wissentlich falsche Gerüchte ausstrent oder verbreitet,
welche geeignet sind, die Zivil- oder Militärbehörde
hinsichtlich ihrer Maßregeln irre zu führen, oder

b) ein bei Erklärung des Kriegszustandes oder während
desselben vom Militärbefehlshaber im Jntereffe der
öffentlichen Sicherheit erlaffenes Verbot Übertritt,
oder zu solcher Uebertretung auffordert oder
anreizt, oder ..

c) zu den Verbrechen deS Aufruhrs, der tatlrcheu
Widersetzlichkeit, der Befreiung eines Gefangenen
oder zu anderen im § 8 vorgesehenen Verbrechen,
wenn auch ohne Erfolg, auffordert oder anreizt, oder

ä) Personen des Soldateuitandes zu Verbrechen gegen
die Unterordnung oder zu Vergehen gegen die mili¬
tärische Zucht und Ordnung zu verleiten sucht,

oll, wenn die bestehenden Gesetze keine höhere Freiheits¬
trafe bestimmen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre be¬
traft werden.

Mainz.  31 . Juli 1914.
Der G- nver«e«r der Fest««- Mainz:

von Kathen,
General der Infanterie.

Die Keka««tmach««- e« für die M- dilmachu«- .
Seine Majestät der Kaiser haben die

M- dttmach««-
der Armee befohlen.
1. Der erste Mobilmachungstag ist der 2. August 1914

der zweite Mobilmachungstag ist der 3. August 1914
der dritte Mobilmachungstagist der 4. August 1914
der vierte Mobilmachungstagist der 5. August 1914
der fünfte Mobilmachungstag ist der 6. August 1914

und so weiter.
2. Sämtliche Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften

desB eu r l a u b t en sta nd es, einschließlich der Er¬
satzreservisten, haben sich zu der auf den Kriegsbe-
orderuugeu angegebenen Zeit an dem bezeichneten
Orte pünktlich einzufinden: dagegen verbleiben die
nicht im Besitz einer solchen Befindlichen zunächst in
der Heimat und warten den Gestellungsbefehl ab.

3 Alle Mannschaften, welche sich bei dem für ihren
jetzigen Wohnort zuständigen Bezirksfeldwebel noch
nickt angemeldet haben, wenden sich sofort behufs
Herbeiführung einer Entscheidung an daS Hauptmelde-
Qtnt * „ A

Ausgenommen hiervon ist nur, wer ausdrücklich
von der Gestellung im Mobilmachungsfalle befreit ist.

4. Wer dem obigen Befehl nicht Folge leistet, verfällt in
strenge Bestrafung nach den Kriegsgesetzen.

5. Das Marschgeld wird beim Truppenteil, nicht bei der
OrtSbehörde empfangen. It „ n „

6 Sämtliche Einberufenen haben, um ihren GestellungS-
ort zu erreichen, freie Eisenbahnfahrt ohne Lösung
einer Fahrkarte und ohne vorherige Anfrage am
Schalter, lediglich gegen Vorzeigung der Kriegsbe¬
orderung oder anderer Militärpapiere an die zustän¬
digen Bahnbeamten.

7. ES gelten die roten Kriegsbeorderungen, die gelben
sind ungültig.

Der kommandierende General de«
48. Armeekarp«.

Auf Allerhöchste Verordnung Seiner
Majestät des Kaisers und Königs  wird
hiermit in Verfolg des Gesetzes betreffend Aenderungen
der Wehrpflicht vom 11. Februar 1888(§ 25) im Be¬
reiche des 18. Armeekorps zum Schutze unseres
bedrohten Vaterlandes der

Land st«rm a«f- er»fe«,
und zwar vorläufig nur

Der LandsturmI. Aufgebots außer den Militarpflich.
tigen und den noch nicht militärpflichtigen Mannschaf,
ten, die militärisch ansgebildeten Mannschaften deS II.
Aufgebots.
1. Eingezogen werden  zunächst nur mili¬

tärisch ausgebildete Leute, und zwar:
a) sofort  nur soviele, als für den zum Schutze und

zur Ueberwachung des Verkehrs innerhalb des Korps¬
bezirks eingerichteten BewachnngSdienst erforderlich find.
Diese Leute werden nach Möglichkeit in der Nähe
ihres Heimatsortes Verwendung finden; sie können
während der ersten 14 Tage voraussichtlich mehrere
Male wieder in ihre Heimat beurlaubt werden;

d) vom 15. Mobilmachungstage— dem1. allgemeinen
Landsturmtage— ab noch soviele, als zur Aufstellung
der Landsturmformationenerforderlich find.
2. Der L a n d stu r m besteht  aus ' allen Wehr-

pflichtigen vom vollendeten 17. bts zum 45. Lebensjahre,
welche weder dem Heere, noch der Marine und deren Be¬
urlaubtenstande angehören. Er wird eingeteilt in
daS I. Aufgebot;  zu diesem gehören die Landsturm-

pflichtigen biS zum 31. März desjenigen Kalender¬
jahres, in welchem sie ihr 39. Lebensjahr vollenden.
Sie find alle militärisch nicht ausgebildet;

das II . Aufgebot;  zu diesem gehören bis zum
hnfTpnhptpti 45. Ö»f)pn8tflhrp.



a) 1.

2.

a) alle Landsturmpflichtigen, die auS dem Landsturm I.
Aufgebots auSgefchiedcn sind,

d) alle Personen, die ihre Dienstpflicht in der Landwehr
und Seewehr II . Aufgebots abgeleistet haben.

Die unter d Genannten stellen den militärisch auS-
gebildeten Landsturm dar.

BiS zur Auflösung beS Landsturms findet ein lieber-
tritt vom I . zum II . Aufgebot sowie ein Ausscheiden auS
dem Landsturm nicht statt.

Militärpflichtige  find Wehrpflichtige vom
1. Januar des Kalenderjahres ab, in dem sie 20 Jahre
alt werden, über deren Militärverhältnis eine endgültige
Entscheidung noch nicht getroffen ist.

3. Dieser Aufruf gilt auch für Landsturmpflich-
1i g e. die sich im A u s l a n d e befinden. Sie haben,
sofern sie nicht ausdrücklich befreit find, sofort zurückzu,
kehren. Von jetzt ab find Befreiungen von der Rückkehr
unzuläflig. Die militärisch auSgebildeten Landsturm¬
pflichtigen haben sich beim Bezirkskommando deS bei der
Rückkehr zuerst berührten Landwehrbezirks, die unauSge.
bildeten bei dem Zivilvorsttzenden der Ersatzkommission
ihres Wohnsitzes, in Ermangelung eines solchen bei dem
Zivilvorsttzenden zu melden, deffen Bezirk sie bei der Rück»
kehr nach Deutschland zuerst erreichen.

Wer nicht die nötigen Mittel zur Rückreise besitzt,
kann auf dem nächsten Konsulat die Reisekosten vorschuß¬
weise erhalten. Die Kosten müffen später dem Konsulat
erstattet werden.

1. B e f r ei t von der G e st e l l u n g ist nur,
wer als feld- und garnisondienstunfähigoder alS unab¬
kömmlich anerkannt oder wer als dauernd untauglich auS-
gemustert ist.

Ausgeschlossen  vom Aufruf ist, wer mit
Zuchthaus bestraft ist, wer sich nicht im Besitze der bür¬
gerlichen Ehrenrechte befindet und wer auS dem Heere,
der Marine und der Schutztruppe entfernt ist.

5. Einberufung.
Alle Offiziere , Aerzte Tierärzte
und oberen Milttärbeamten  des Beuv
laubtenstandeS und zur Disposition sowie alle landl
sturmpflichtigen ehemaligen Offiziere, Aerzte, Tieo
ärzte und oberen Militärbeamten deS Friedens und
Beurlaubtenstandes des HeereS und der Marine
haben sich, soweit sie noch keinen Gestellungsbefehl
haben, 48 Stunden nach Bekanntgabe des Aufrufs
mündlich oder schriftlich unter Vorlegung vorhan
denn Milttärpapiere bei dem Bezirkskommando,
in dessen Bezirk sie ihren Aufenthalt haben, zu
melden.
In gleicher Weise wollen sich melden die vom
Aufruf zwar nicht betroffenen, aber zum freiwilli-
gen Eintritt in daS Heer, die Marine und Land
sturm bereiten

ehemaligen Offiziere. Aerzte, Tierärzte und
oberen Milttärbeamten des Friedens- und
Beurlaubtenstandes deS HeereS und der
Marine,

ehemaligen Vizedeckoffiziere und Deckoffiziere des
Friedens und BeurlaubtenstandeS der Marine,

ehemaligen Unteroffiziere deS HeereS, welche min
destenS8 Jahre aktiv gedient haben und sich
mit einer etwaigen Verwendung als Offiziers
stellvertreter einverstanden erklären,

Zivilärzte, Ziviltierärzte und geeignete Zivilbe
amte, die nicht gedient haben, aber zur Ver
Wendung in SanitätS - und Veterinäroffizier
stellen und in Beamtenstcllen bereit sind.

Die Einberufung der unter a genannten Personen
zum Dienst erfolgt bei Bedarf durch Gestellungs
befehle.

Die militärisch auSgebildeten  Land¬
sturmleute, die sofort für den Bewachungsdienst
erforderlich sind, werden durch Gestellungsbefehle
einberufen.

Die militärisch auSgebildeten Landsturmleute, die
für die Landsturmformationen erforderlich sind,
werden durch öffentliche Bekanntmachung der Be
zirkskommandoS ohne Mitwirkung der Ersatzbehörde
unmittelbar zum aktiven Dienst einberufen.

Wer der Aufforderung zur Stellung an den in
den Gestellungsbefehlen angegebenen und an den
durch die Bezirkskommandos öffentlich bekannt zu
machenden Tagen nicht Folge leistet, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten (M. St . G. B.
8 64), und wenn die Stellung nicht innerhalb
dreier weiterer Tage erfolgt, mit Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft,
(M. St . G. B. 8 68), sofern nicht wegen Fahnen
flucht eine härtere Strafe verwirkt ist. Für die im
Ausland befindlichen verlängert sich die GestellungS
Pflicht um die Zeit, welche nach erlangter Kenntnis
von dem Aufrufe zur sofortigen Rückkehr erforder¬
lich ist.

o) Die militärisch nicht auSgebildeten
Landsturmpflichtigen sind vor der Einberufung zum
aktiven Dienst der Musterung und Aushebung
unteiworfen. Hier haben sich die deS 1. Aufge
bolS mit Ausnahme der Militärpflichtigen und der noch
nicht Militärpflichtigen in der Zeit vom 8. bis 12.
MobilmachungSlage unter Vorzeigung etwaiger Mili
tälpapiere bei der OrtSbehörde ihres Aufenthalt
orteS zur Stammrolle (Landsturmrolle) anzumelden.

Wer die Anmeldung znr Stammrolle in der vor¬
stehend gesetzten Frist nicht bewirkt, wird mit Frei
heilsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
bestraft (M. St . G. B. 8 68), sofern nicht wegen
Fahnenflucht eine härtere Strafe verwirkt ist. Für
die im AuSlande befindlichen verlängert sich die An-
meldcsrist um die Zeit, welche nach erlangter Kennt-
niS von dem Aufruf zur sofortigen Rückkehr erfor¬
derlich ist.

lieber Zeit und Ort der Musterung und Au»-
Hebung der militärisch nicht auSgebildeten
Landsturmpflichtigen wird später befohlen.

6. Von jetzt ab findenauf die aufgeru-

e)

fenen Landsturmpflichtigen die für die
Landwehr und Seewehr geltenden Vor¬
schriften Anwendung . Insbesondere
sind die aufgerufenen den Militär straf-
gesetzen und der DiSziplinar - Straford«
nung unterworfen.

Der Kommandierende General des
XVIII . Armeekorps.

unter Ueberwachung der Beamten zu verschließen und zu ver.
siegeln.

Verordnung
über de« Urrkeffr mit Schiffe « « . Flößen ans dem
Khei « innerhalb *. Bezirk d. XVIII Arm - ek - rp ».

Die Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in
Kraft. Sie hat den Zweck, die Rheinbrückc gegm Zer-
störungSversuchc vom Wasser auS zu schützen.

1. Bon jetzt ab dürfen auf dem Rhein innerhalb
deS KorpSbezirkeS Schiffe und Flöße nur mit besonderem
Ausweis verkehren.

2. Zur Ausstellung von Ausweisen werden er-
mächtigt:

a) die von der Militärbehörde eingerichteten
UeberwachungSstellen— Ziffer 6 —

b) die Beamten der Wafferbauämter Mainz,
Worms und Bingerbrück.

e) die Hafenbehörden und die mit Ausübung
der Ortspolizei beauftragten Stellen.

In benachbarten Korpsbezirken kurz vorher ausge¬
stellte Ausweise ähnlicher Art haben im Bezirke deS
XVIII . Armeekorps ebenfalls Gültigkeit.

3. Sämtliche für die Schiffahrt auf dem Rhein im
Frieden geltenden Gesetze und sonstigen Vorschriften,
Polizei-Verordnungen, Dienst-Anweisunzen bleiben in
Kraft.

4. Auf dem Fahrwasser liegt die Ueberwachung den
Beamten der unter 2d) genannten Wafferbauämter und
den in ihrem Dienst Angestellten ob. Die fiskalischen
Fahrzeuge der Wasserbauämter kontrollieren auf ihren
Fahrten die Schiffe und Flöße unterwegs. Sie können
von der nächsten Militärbehörde Begleilkommandos an¬
fordern.

5. In den Häfen und an den Anlegeplätzen sind
die unter 2c) aufgeführten Stellen dafür verantwortlich,
daß kein Schiff oder Floß den Anlegeplatz verläßt, ohne
im Besitz eines Ausweises zu fein, und daß dieser nur
nach einwandfreier Feststellung der Ladung pp. verabfolgt
wird. Dabei können Sachverständige aus den Kreisen
der Reeder und Spediteure Mitwirken. Nötigenfalls ist
militärische Hilfe von der nächsten Militärbehörde an-
zufordern.

6. MilitärischerseitS werden Stromwachen er rge-
richtet:

a) sofort: an sämtlichen festen Brücken bei
Mainz und WormS.

d) nach etwa einer Woche: bei GernSheim,
Nackenheim und Budenheim.

7. ES kommt vor allem darauf an, daß die hier
angeordneten Maßnahmen sofort wirksam werden, be¬
sonders in den Häfen und an den Anlegestellen.

8. Alle im UeberwachungSdtenst tätigen müssen
sich bewußt sein, daß die Wichtigkeit der Aufgabe rück¬
sichtsloses Durchgreifen erheischt, und daß selbst später alS
ungerechtfertigt erwiesene Härten von den für den Ge¬
samtbetrieb verantwortlichen höheren Stellen vertreten
werden, während Nachlässigkeit unberechenbarenSchaden
verursachen kann und daher streng geahndet wird. In
zweifelhaften Fällen ist telegraphisch oder telephonisch
beim Gouvernement Mainz anzusragen.

9. Mit den Brückcnwachen ist ständig Fühlung zu
halten.

Ueberhaupt ist engeS Zusammenwirken der Militar-
und Ztvilbehörben erforderlich, um den Erfolg der hier
angeordneten Maßnahmen zu verbürgen, die mit den zu¬
ständigen Regierungsbehördenvereinbart sind.

Mainz , 31. Juli 1914.
ver Louverneur der Teilung Main»

S . Telegraphen - «nd Fernsprechverkehr mit
dem Kn- land « nd im Inlande.

Bekanntmachung.
Nicht nur die polizeilich gemeldeten und versteuerten

Kraftfahrzeuge, sonder « anch diejenigen Kraftfahr
zenge sind im Laufe des 4 . und 5. August auf dem
Exerzierplatz Schiersteinerstraße, Wiesbaden, vorzuführen,
welche einer polizeilichen Kontrolle nicht «nter
liege « .

Ehrenpflicht eine « jede» Knrger « mntz es
fein , dieser Anffordernng « nverznglich Folge z«
leiste« .

Wiekbaden, den 3. August 1914.
Das Bezirkßkommandv Wiesbaden.

Bekanntmachungen.

Privattelegrammr nach dem Ausland und tm Inlande müssen
ln offener und deutscher Sprache abgesaßt sein.Telegramme in fremder
oder in geheimer (chiffrierter oder verabredeter ) Sprache sowie
solche über Rüstungen , Truppen - oder Schiffsbewegungen oder
andere militärische Maßnahmen sind verboten.

Die Telegramme müssen bei der Auslieferung mit Namen und
Wohnung des Absenders versehen sein. Aus Verlangen miifien
sich Absender und Empfänger über ikre Persönlichkeit ausweisen.

Der private Fernsprechverkehr nach dem Ausland und nach
einigen am Schalter zu erfragenden Grenzgebieten des Inlandes
wird eingestellt. Außerhalb dieser Grenzgebiete dürfen Gespräche
im innern deutschen Verkehr nur in deutscher Sprache gefüllt
werden und keine Mitteilungen über Rüstungen . Truppen , oder
Schiffsbewegungen oder andere militärische Maßnahmen enthalten.

Der Funkentelegraphenverkehr wird eingestellt.
Weitere Beschränkungen oder Erleichterungen des Post-

Telegraphen - und Fernsprechverkers bleiben Vorbehalten.
Faankfurt (Main), den t. August 1914.

Auf Anordnung deS Staatssekretärs des ReichS-PostamtS

Beschränkungen für de« Post-, Telegruphen- und
Fernsprechverkehr.

1. Postverkehr mit dem Anolandr.
Von setzt ab werden nach dem Ausland und den deutschen

Schutzgebieten mit nachstehend aufgeführten Ausnahmen nur
noch offene Postsendungen in deutscher Sprache angenommen und
befördert . Pakete find nicht mehr zulässig. Private Mit-
teilungen in geheimer (chiffrierter oder verabredeter ) Sprache
oder in anderer als deutscher Sprache , ferner solche über
Rüstungen , Truppen - oder Schiffsbewegungen oder andere mili¬
tärische Maßnahmen find verboten , es fei denn, daß sie von
militärischer Seite als zugelaffen bescheinigt find.

Wertbrief « und Kästchen mit Wertangabe sowie Postaustrage
nach dem Ausland und den deutschen Schutzgebieten können
jedoch unter folgenden besonderen Bedingungen zur Beförderung
übernommen werden : Die Auflieferung ist nur unmittelbar be
Postämtern zulässig soweit nicht militärtscherseits für bestimmte
Bezirkt ganz verboten wird ; die Anfltefernnge « bei Poft-
agentnren, Posthilfstelle« und durch die Landbrieftrager
ist demnach verboten. Briefliche Mitteilungen, soweit sie
überhaupt zulässig find, müssen in deutscher Sprache abgesaßt
sein und dürfen keinen verdächtigen Inhalt haben . Die Sen¬
dungen sind bei den Postämtern offen vorzulegen und demnächst

' fl

«er den
Bann'
,0tt M>

Lieder
immer
Mer

Kaisl>Deutsche Ober-Postdirektion
Trankfurt(Main).

Verstärkte Beschränkungen für den Post-, Telegraseu-
und Fernsprechverkehr» it dem Auslände.

Der Postverkehr zwischen Dentschland und
Rußland und Frankreich ist gänzlich eingesteUt
und findet auch auf dem Wege über andere Länder nicht
mchr statt. Es werden daher keinerlei Postsendungen
nach den angegebenen fremden Ländern mehr angenom¬
men, bereits vorliegende oder durch die Briefkasten zur
Einliefcrung gelangende Sendungen werden den Absen-
dern zurückgegeben.

Der private Telegraphen- und Fernsprechverkehr zu
und von diesen Ländern ist ebenfalls eingestellt.

Frankfurt a. M., den 2. August 1914.
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Kaiser ». Deutsche Okerpostdirektion
Frankfurt a. M

Bekanntmachung.
Die zum militärischen Nachrichtendienst benutzten

Brieftauben tragen die ihnen anvertrauten Depeschen in
einer Gänsefederspule, welche an einer Schwanzfeder be-
festigt ist.

Trifft eine derartige Taube in einem fremden Tanben-
schlage ein oder wird sie eingefangen, so ist dieselbe un¬
verzüglich dem Bürgermeisteramte zu übergeben, welche!
die Weiterbeförderungder Depesche an die Militärbehörde
besorgen wird.

Die Durchführung dieses Verfahrens erheischt die
willige Mitwirkung des gesamten Publikums.

Von der patriotischen Gesinnung der Bevölkerung wird
erwartet, das Jedermann, der in den Besitz einer Brief¬
taube gelangt, bereitwillig den vorstehenden Anordnungen
entsprechen wird.

Rüdesheim. Der Landrat

Bekanntmachung.
Die Verhältnisse machen die sofortige Einstellung de!

Postanwetsungs-, deS Postkreditbrief-, deS Postnachnahme-
und deS PostauftragverfahrenS in den Ober-Postdirek-
tionSbezirken Straßburg (Elf.), Metz, Trier, Gumbinnen,
Königsberg(Pr .). Danzig, Bromberg. Posen. BreSlau und
Oppelnerforderlich. Postanweisungen, Postnachnahmesendun¬
gen und Postauftragsbriefe sind daher bis auf Weitere! w
Verkehr nach und von den Postanstalten der genannte»
Bezirke nicht zuläffig, auch die Ausstellung von Postkredil-
briefen sowie die Auszahlung von Beträgen auf Grün«
solcher Postkredttbriefe wird für die bezeichnten Bezm-
aufgehoben; ferner können daselbst weder Einzahlungen
auf Zahlkarten für ein Postscheckkonto noch Auszahlungen
auf ZahlunaSanweisungen der Postscheckämter erfolge».
Die Postscheckämter haben die an Empfänger in den t»
Frage kommenden Orten bar zu zahlenden Scheckbetragr
mittels Wertbriefs abzusenden.

Der Staatssekretär de« Rricha-Dastamt«
Kraetke.

Aufforderung.
Zahlreiche Familien aller Kreise haveu in den ,

Tagen in unüberlegrer Weite geoße Mengen von Lebe»«'
mitreln all.r Art in den Lad ngeschäflen aufgekauft.
durch sind' die Vorräte vieler Kaufleute entweder
oder nahezu geräumt worden. Die Käufer haben dum
daS kopflose Aufkäufen vor allem die Händler dazu »«'
leitet, höhere Preise für die Waren zu fordern. Der Groö
Handel fordert bei Neubistrllungen höhere Preise.
durch wird der Kleinhandel gezwungen, ebenfalls mit
Preisen in die Höhe zu gehen. Unter der durch
Publikum hervorgerufenen Knappheit der Vorräte und®*
Preissteigerungen werden bedauerlicherweise dteKeise leide'
welche mit Rücklicht auf ti AUgenuinheit vom Einkauf
Vorräten abgesehen haben. Wir machen daraufaufmtrksaMM
die Zufuhr von L le >smiu,ln auch trotz der MobilmachE
durch die Miliiärv-rwuliung gewährleiuet sein wird. M

Wir richten an alle Einwohner die dringendeB>" '
wie bisher in gewohnter Weise, in kleineren Meng'
für den Bedarf zu beziehen, nicht aber Vorräte Fj
Wochen und Monaie anzuschaffn, weil der Handel f
auf die erstcre Art Lewg eingerichtet ist. I

Den Handel bitten wir avcr im allgemeinen Intens
zu einer Preiserhöhung der Waren nur bann zu schreite»»
wenn er durch die höheren Einkaufspreise dazu gezwung
wird.

Wiesbaden,  den 1. Aug. 1914.
Die Handelskammer.
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Zur Wegs-Lage.
Der Kaiser spricht.

* Kerli «, 1. Aug., 7.55 dl. Unter den Linden und
noi dem königlichen Schloß sammelten sich bald nach der
«ckanntgabe der Mobilmachung viele Hunderttausende
mi  Menschen. Jeder Wagenverkehr hörte auf. Der
Marten und der freie Platz vor dem Schlosse waren
Mt angefüllt von der Menschenmasse, die patriotische
«jeder sangen und wie auf Kommando gleichzeitig
Mer wieder den Ruf erneuerten: „Wir wollen den
Mer sehen!" Gegen '/,7 Uhr erschien

der Kaiser
0  mittleren Fenster der ersten Etage von einem unbe-
Miblich starken Jubel und von Hurrarufen begrüßt,
patriotische Lieder wurden angestimmt. Nach einiger
«cit trat in der Menge Ruhe ein. Die Kaiserin
aat an die Seite des Kaisers, der den Massen zuwinkte.

er sprechen wolle. Unter tiefstem Schweigen sprach
tu Kaiser dann ungefähr mit weithin vernehmbarer,
langsam stärker werdender Stimme:

„Wenn eS zum Kriege kommen soll, hört jede Partei auf,
„te sind nur noch deutsche Brüder. In Friedenszeiten
bat mich zwar die eine oder andere Partei angegriffen,
rat verzeihe ich ihr aber jetzt von ganzem Herzen.
Kenn«nt «nsere Rachbarn den Frieden nicht gönnen,
rann hoffen und wünschen wir. daß nnsrr gutes deut¬
sche« Schwert siegreich aut dem Kampf hrrvorgehen
toird."

An diese Worte deS Kaisers fchloß sich ein Jubel,
wie er wohl noch niemals in Berlin erklungen ist. Die
Mnge stimmte begeistert erneut patriotische Lieder an.

Eine bemerkenswerte Ansprache des
Reichskanzler«.

* Kerli «, 1. Aug., 10.25 N. Eine dichte Menschen¬
menge bevölkert immer noch die innere Stadt Berlins
und namentlich die Linden und den Platz vor dem
Schloß. Eine große Schar von Menschen zog auch vor
W Reichskanzlerpalais und brachte dem Reichskanzler
stürmische Ovationen dar. Die Menge stimmte die Lieder
Mt„Heil Dir im Siegerkranz" und „Lobe den Herrn".
Der Reichskanzler erschien, an einem Fenster des ersten
Stockes und richtete an die Menge folgende Worte,
die politisch dadurch besonders bemerkenswert sind, daß
in ihnen die Möglichkeit zum Ausdruck kommt, es könnte
in letzter Stunde vielleicht doch noch der Krieg vereitelt
Verden:

„In Ihrem Liede haben sie unserem Kaiser zuge.
jubelt. Ja , für unseren Kaiser stehen wir alle ein, wer
und welcher Gesinnung und welchen Glmbens wir sein
mögen, für ihn laffen wir Gut und Blut. Der Kaiser
ist genötigt worden, die Söhne des Voltes zu
den Waffen zu rufen. Wenn uns jetzt der Krieg
beschieden sein sollte, so weiß ich, daß alle jungen
Männer bereit sind, ihr Blut zu laffen für den Ruhm
und die Größe Deutschlands. Aber wir können nur
siegen in dem festen Vertrauen auf den Gott, der die
Heerscharen lenkt und der unS bisher so oft den Sieg
gegeben hat. Und sollte Gott in letzter Stunde uns
den Krieg ersparen, so wollen wir ihm dafür danken.
Wenn eS aber anders wird, dann mit Gott für König
und Vaterland."

Stürmischer Jubel begleitete diese Rede deS Reichs¬
kanzlers.

sr Kerli«, 1. Aug., 6 Uhr abends. Der Kaiser hat
soeben die Mobilmachung deS Heeres und der Flotte be-
sohlen. AlS erster Mobilmachungstag wurde der 2.
August bestimmt.

* Kerli «, 1. Aug. Prinz Adalbert von Preußen,
der dritte Sohn deS Kaiserpaares, hat sich mit der Prin-
zeffin Adelheid von Sachsen-Meiningen verlobt, iPrinz
Adalbert ist am 14. Juli 1884 in Berlin geboren, die
Prinzessin Adelheid von Sachsen-Meiningen am 16. August
1891. Ihr Vater ist Prinz Friedrich von Sachsen, der
Stiefbruder des regierenden Herzogs Bernhard, der der
zweiten Ehe deS verstorbenen Herzog? Georg II . mit der
Prinzessin Feodore von Hohenlohe-Langenburg entstammt).

Die Kriegskegeister««- in Kerli« .
* Kerli « , 1. Aug. Die Nachricht von der Mobil¬

machung und KriegS-Erklärung in Berlin wurde kurz
vor7 Uhr durch Hunderttausende Extrablätter bekannt,
welche die Zeitungen auf die Straßen waifen. Schon
Stundenlang vorher waren alle Straßen, namentlich im
inner« der Stadt, durch eine ungeheure Menschenmenge
dicht gefüllt, die in Erwartung der Dinge geduldig aus-
harrte. Die Nachricht selbst wirkte nach dem langen
Zagen und Bangen der letzten 24 Stunden wie eine
Erlösung. Alsbald setzte sich die gewaltige Menschen-
Menge nach den Linden zu in Bewegung. Ueberall hört
Man brausende Hurrarufe auf den Kaiser, daS Vater-
land und das Heer. Tie Stimmung ist eine auSge-
Kichnete.

* Kerli « , 1. Aug. Unter den Linden waren heute
nachmittag mehr als 150 000 Menschen versammelt, die
das Aufziehen der Wache erwarteten. Die Musik mußte
immer wieder„Die Wacht am Rhein", den „Torgauer
Marsch« und „Heil dir im Siegerkranz" spielen.

* Wünche«, 31. Juli . In der Zweiten Kammer
»klärte der sozialdemotratische Abgeordnete Hofmann:
»Wir stehen unmittelbar vor einem historischen Ereignis,
das den Bestand des Reiches in Frage stellen könnte, und
vielleicht den letzten Mann zur Verteidigung des Vater¬
landes notwendig machen würde. Wenn in einigen
Tagen daS deutsche Volk,zu den Waffen gerufen werden
sollte, werden auch die Sozialdemokraten das Vaterland
vkrtetdtgen."

k TU. Kerli «, 2. Aug. Prinz Eitel Friedrich von
Preußen ist zum Kommandeur des 1. GarderegimentS
iu Fuß ernannt worden. Die Uebergabe des Regiments
hot gestern abend um 7*9 Uhr auf dem Kasernenhofe
llottgesunden.

Das »8 . Kvrp« z«m Siege!
Eine Ansprache de« kommandierende« General- v.Scheu?.

Der kommandierende Generalv. Schenk hielt vor einer
vieltausendköpfigen Menge folgende Ansprache:

„Seine Majestät Kaiser Wilhelm II . hat soeben die
Mübilmachung befohlen. Morgen Sonntag ist der
erste MobilmachungStag. In diesem Kriege, den wir
nicht gewollt haben, der unS aber aufgezwungen worden
ist, wollen wir alle treu zusammenstehen; die Armee
wird ihre Pflicht und Schuldigkeit tun. Ich bin vor
44 Jahren als 17-jähriger Fähnrich in die Armee
eingetreten, habe den Krieg 1870 mitgemacht und
viele Stege miterfochren. Ich hoffe auch diesmal
wieder das 18. Armeekorps dem Siege zuführen zu
können. Unser Allergnädigster Kaiser und Kriegsherr,
er lebe hoch, hoch, hoch I"

Italie «» Künd«i«trene.
* Kerll « . 1. Aug. Dir italienische Regierung hat

beute in Berlin und Wien erklären laffen, daß auf die
HündniStreue Italiens mit Bestimmtheit gerechnet werden
dürfe.

A« die deutschen Juden I
In schicksalsernster Stunde ruft das Vaterland seine

Söhne unter die Fahnen. DaS jeder deutsche Jude zu
den Opfern an Gut und Blut bereit ist, die die Pflicht
erheischt, ist selbstverständlich.

Glaubensgenoffen! Wir rufen Euch auf, über daS
Maß der Pflicht hinaus Euere Kräfte dem Valerlande
zu widmen! Eilet freiwillig zu den FahnenI Ihr alle,
Männer und Frauen, stellet Euch durch persönliche Hilfe¬
leistung jeder Art und durch Hergabe von Geld und Gut
in den Dienst deS Vaterlandes!

Berlin, den 1. August 1914.
Verband der deutschen Juden.

Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.
* Krrll«, 3. Aug. Während sich noch kein Soldat

auf französischem Boden befindet, haben nach amtlichen
Meldungen die französischen Truppen vor der Kciegs-
erklärung kompagnieweise die Grenze überschritten. Die
Orte GotteSthal, Metzera, Markirch und Schluchtbach sind
angegriffen. Ferner hat Frankreich einen Neutralitätsdruch
dadurch begangen, daß französische Flieger in großer An-
zahl über Holland und Belgien nach Deuschland geflogen
sind.
Gl« Erlaß des Kaisers a« de« Kultusminister.

* Kerll « , 3. August. Der Kaiser hat an den preußi-
schen Minister der geistlichen und UnterrichtSangelegen-
heiten folgenden Erlaß gerichtet:

Ich bin gezwungen, zur Abwehr eines durch nichts
gerechtfertigten Angriffes daS Schwert zu ziehen und mit
aller Deutschland zu Gebote stehenden Macht den Kampf
zur Verteidigung unserer nationalen Ehre zu führen.
Ich habe mich während meiner Regierung ernstlich bemüht,
das deutsche Volk vor Krieg zu bewahren und ihm den
Frieden zu erhalten. Auch jetzt ist eS mein heißes Be
mühen gewesen, wenn möglich, den AuSbruch deS Krieges
zu verhüten. Aber meine Bemühungen find vergeblich
gewesen. Reinen GewiffenS über deu Ursprung deS Krie¬
ges, bin ich der gerechten Sache vor Gott gewiß
Schwere Opfer an Gut und Blut wird die dem deutschen
Volke durch freventliche Herausfoiderung aufgezwungene
Verteidigung des Vaterlandes fordern. Aber ich weiß,
daß mein Volk auch in einem Kampfe mit der großen
Treue, Einmütigkeit und Opferwilligkeit und Entschlossen
heit zu mir steht, wie eS in früheren schweren Tagen zu
meinem in Gott ruhenden Großvater gestanden hat. Da
ich von Jugend auf gelernt habe, auf Gott den Herrn
meine Zuversicht zu setzen, so empfinde ich in diesen
ernsten Tagen daS Bedürfnis, vor ihm mich zu beugen
und seine Hilfe anzurufen. Ich fordere mein Volk auf.
mit mir sich zu vereinigen und am 5. August einen
außerordentlichenallgemeinen Betrag  zu begehen und
Gott zu bitten, daß er mit unS sei und unsere Waffen
segne. Nach dem Gottesdienst möge dann, wie die Not
der Zeit es erfordert, ein jeder zu seiner Arbeit zurück
kehren. Ich erwarte, daß die zuständigen Stellen das
zur Ausführung dieses Erlasses Ersorderliche unverzüglich
anordnen werden.

Berlin, Schloß, 2. August 1914.
(gez.) Wilhelm 8.

(gez.) von Trott zu Soltz.
* Mainz , 3. Aug. Heute wurde hier ein als Geist

licher verkleideter Spion erfchoffen.
* Konsta «?, 2. Aug. Heute wurde in Friedrichs

Hafen ein russischer Spion erschossen,  der
gestern die L u s t s chi f f h a l l e in die Luft sprengen
wollte.

TU. Standrechtlich erschösse« In der Nacht
vom 1. zum 2. August machten ein Cochemer Gastwirt
und sein Sohn den Versuch, den Cochemer Tunnel zu
sprengen. Dies mißlang jedoch. Beide wurden er-
schoffen.

TU. Die - e«tsche« Tr «ppr « im Este«. Es
sind uns gute Nachrichten über den Vormarsch der beut
schen Truppen an der rufftschen Grenze zugegangen, die
zu veröffentlichen sich jedoch noch verbietet. Im Allge
meinen dürfen wir aber sagen, daß dle ruffische Grenze
von starken preußischen Truppenkörpern binnen kürzester
Frist überschritten sein wird.

TU. Mü «che«, 2. Aug. Wie die Eisenbahndirektion
Nürnberg Mitteilen läßt, haben auf der Strecke AnSbach
Nürnberg und Nürnberg-Kiffingen französische Flieger
Bomben auf die Bahnstrecke geworfen. Schaden wurde
nicht angerichtet.

* Kerli «, 2. Aug. Eine französische Abteilung hat
bei dem elsässischen Orte Reppe die deutsche Grenze über¬
schritten. Damit steht fest, daß Frankreich ebenso wie
Rußland, unS ohne Kriegserklärung angegriffen hat.

TU. H- i,e« salza, 3. Aug. Hier ist aus zuverläffigrr
Quelle die Meldung eingegangen, daß deutsche Truppen¬
teile Alexandrowo besetzt haben. Alexandrowo liegt im
Gouvernement Warschau, ist die Grenzstation auf russischer
Seite für die Bahnlinie Warschau, Czernowize.

TU. A»tze«salza , 3. Aug. Eine russische Patrouille
wurde von deutschen Truppen überrumpelt. 50 Ruffen
wurden gefangen genommen, mehrere getötet.

TU. Kerli «, 3. Aug. Der kleine Kreuzer Augsburg
meldet um 9 Uhr abends durch Funkenspruch: Bombar¬
diere den Kriegshafen Libau und bin im Gefecht mit
feindlichem Kreuzer. Habe Minen gelegt. KrtegShafen
Libau brennt.

TU. K»l»le«z, 3. August. Der Regierungspräsident
von Düffeldorf meldet, daß gestern vormittag gegen 80
französische Offiziere in preußischen Uniformen mit 12
Kraftwagen die preußische Grenze Walber, westlich von
Geldern zu überschreiten versuchten. Der Versuch mißlang.

TU. Alle«ft»i«, 3. Aug. Bisher haben im Allge¬
meinen nur kleinere Artilleriegefechte stattgefunden.

* Kerli« , 3. August. Wie daS, B. T." aus Lands-
berg a. d. Warthe meldet, ist dort der auf der Durchreise
befindliche ruffische Kultusminister Saffo gefangen genom¬
men und unter sicherer Bewachung nach Stettin ge¬
bracht worden.

Der Uertra«e«sl»r«ch Rußland«.
* Wie«, 2. Aug. Von tnformlerter Seite wird ge¬

meldet: Während die russische Mobilisierung schon im
Gange war, gaben Sasanow und Suchomlinow den
Botschaftern in Petersburg spontan ihr Ehrenwort, daß
keinerlei Mobilisierung in Rußland stattfinde.

Sieg der vesterreicher «der die Serden.
* Wie« , 2. Aug. Die Oesterreicher haben 200 000

Mann stark die Drina überschritten und den Serben eine
schwere Niederlage beigebracht. 18 Kilometer östlich von
Belgrad sind die Oesterreicher über die Donau gegangen
und rücken in Serbien vor.

Mokilmach««- in Holland «nd Kelgie«
TU Haag , 1. Aug. Die Königin der Niederlande

hat gestern Mittag um 1,30 Uhr durch Erlaß die sofor¬
tige Mobilmachung befohlen. Die Kammer ist für den
3. August nachmittags zusammen berufen worden.

TU Krüssel, 1. Aug. Die Regierung hat die Mo¬
bilisation angeordnet.

Türkische M- dilmachu«- .
* Kerli« . 3. August. Wie der„Berliner Lokal-An¬

zeiger" aus Konstantinopel meldet, ist ein großer Teil des
türkischen Heeres mobilisiert worden. DaS Parlament
wurde geschloffen.

* Die deutschen Linienschiffe. Die neue amtliche
Liste der deutschen Kriegsschiffe führt 37 Linienschiffe auf.
Alle älteren Schiffe und solche von weniger als 10 000
Tonnen sind längst aus der Reihe der Linienschiffe auS-
geschieden und jetzt naht schon die Zeit, in der die letzten
Schiffe der „Brandenburg"-Klasse sowie die alten „Kaisers-
Schiffe auSscheiden müffen, um durch neue ersetzt zu
werden. Wie die Größe gewachsen ist, geht am besten
äuS folgender Zusammenstellung hervor: 1891/92
„Brandenburg"-Klasse2 zu je 10 000 Tonnen, 1896/00
alte „Kaiser"-Klasse5 zu je 11000 Tonnen, s!900/01
,WtltelSbach"-Klasse5 zu je 11800 Tonnen, 1902/86
„Deutschland"-Klasse 10 zu je 13 200 Tonnen, 1908
„Naffau"-Klaffe 4 zu je 18 900 Tonnen. 1909/10
„Helgotand"-Klaffe4 zu je 22 800 Tonnen, 1911/12
neue „Kaiser"-Klasse 5 zu je 24 700 Tonnen, 1913
„König"-Klaffe2 zu je 25 800 Tounen. Im Laufe von
noch nicht 25 Jahren hat sich also daS Deplacement um
daS Zweiein halbfache vergrößert._

Mule i . inuifött Mtzrichtri.

00 Eltville , 4. Aug. Wie wir bereits am Sams¬
tag Abend durch Aushang an unserem Schaufenster be¬
kannt gaben, hat Se. Majestät unserer erhabener Kaiser
die allgemeine Mobilmachung angeordnet. Die inzwischen
von Rußland sowohl wie von Frankreich vollzogenen
Grenzüberschreitungen haben, wenn auch nicht offiziell, be¬
reits den Kriegsfall gegeben. Der allgemeine Vormarsch
und Angriff wird voraussichtlich sofort nach der heute zu
erwartenden offiziellen Kriegserklärung erfolgen. Der
unS von Frankreich sowohl wie von Rußland in der un¬
gerechtesten Weise aufgedrungene Krieg wird ein Kampf um
Sein oder Nichtsein blutigster, bisher jedenfalls noch nicht
dagewefener Art sein, deshalb ist eS Ehrenpflicht eines
jeden deutschen Mannes und Jünglings, freudig und
mutig zu den Waffen zu greifen, um das Heiligste waS
der Deutfche besitzt, sein Vaterland und seine Ehre, zu
verteidigen. Jedem deutschen Manne muß die ZorneSröte
inS Gesicht steigen, wenn man steht und hört, mit welchen
gemeinen und infamen, jeder Kultur und jedem
menschlichen Gefühl Hohn sprechenden Mitteln unsere
Gegner daS Völkerrecht mißachten und unsere Brunnen,
Wafferläufe zu vergiften suchen, um unS durch innere
Seuchen und Epidemien zu vernichten. Schon jetzt, ehe
der Krieg offiziell erklärt ist, suchen unsere Feinde unser
Liebstes, waS wir besitzen, unsere Familien, durch Ver¬
giftung der Brunnen zu entreißen. Noch nie ist unter
Kulturvölkern mit solch gemeinen Waffen vor AuSbruch
eines Krieges gekämpft worden. WaS würde er machen,
wenn der Feind tatsächlich in unser Land käme? Darum
auf Ihr waffenfähigen Männer, kämpft mit Gott
für Kaiser und Reich und seit eingedenk der Worte:
„So lang ein Tropfen Blut noch glüht, noch eine Faust
den Degen zieht und noch ein Arm die Büchse
spannt, betritt kein Feind hier deinen Strand."
Alle diejenigen, welche nicht fähig sind, mit Waffen daS
Vaterland zu verteidigen, können demselben trotzdem
dienen, indem sie helfen, die aus dem Felde lagernde Ernte
einzubringen und so für die Ernährung unserer Armee



und derjenigen, welche daheim bleiben müsien, sorgen.
Alle. Frauen. Jungfrauen und Kinder sollten sich gegen¬
wärtig unterstützen und einer den anderen Helsen, daß
das. was uns Gott mit der Ernte bescheert, auch gut
eingebracht wird, denn keiner weiß, wie lange der bevor-
stehende Krieg dauert und waS für Anforderungen er an die
Leistungsfähigkeit unseres Volkes stellen wird, deshalb ist
es gut bei Zeiten vorgesorgt. Mit freudiger Hoffnung
und heller Begeisterung wollen wir den kommenden
Dingen entgegensehen. Es ist ein erhebendes und freu¬
diges Gefühl, wenn man sieht mit welcher Begeisterung
die bereits eingerufenen waffenfähigen Männer dem Rufe
des Vaterlandes folgen und unsere beiden übermütigen
Nachbarn,  welche in so leichsinnniger Weise den un¬
ausbleiblichen Weltkrieg heraufbeschwören, in ihre Schran¬
ken zurückzuweisen. Zeigen wir unS auch würdig als
Nachkommen unserer Sieger von 1813/14 und 1870/71,
zeigen wir. daß wir als Germanen cs noch nicht verlernt haben
das Schwert zu führen, wie eS einst unsere gefürchteten
Urahnen zur Erhaltung ihrer Ehre taten. Der germanische
Geist, die germanische Tapferkeit, Treue und Gerechtigkeit,
sie mögen uns mit GotteS Hilfe zum Stege führen.

Der 5. August ei« allgemeiner Kettag.
X GitviUe, 3. Aug. Der Kaiser hat an den preu-

ßischen Kultusminister einen Erlaß gerichtet, in dem er
ihn ersucht, zu veranlassen, daß am 5. August ein außer¬
ordentlicher allgemeiner Bettag in ganz Deutschland ab-
gehalten wird.

# Eltville . 4. Aug. Die Ministerien des Innern
und der Finanzen erlaffen folgende öffentliche Erklärung:

„Bei Zahlungen für Waren jeder Art wer¬
den Abzüge auf den Nennwert bei ReichS-
banknoten - der Reichskaffenscheinen, die beide
gesetzliches Zahlungsmittel find, strafrechtlich
wegen wucherischer Ausbeutung mit mkn-
deftens drei Monaten Gefängnis und Geld¬
strafe bis fünfzehntanfend Mark bestraft."

X GitviUe, 2. Aug. DaS Reichsbank-Direktorium
gibt bekannt, daß für den Fall kriegerischer Verwickelungen
Vorsorge getroffen ist, daß Jedermann gegen Verpfändung
von Wertpapieren oder geeigneten KaufmannswarenGeld
erhalten kann.

-f- GitviUe, 3. August. Während der Kriegszeit ist
der Schalterdienst bei dem hiesigen Postamt eingeschränkt
worden und zwar auf die Stunden von 8—12 Uhr vor-
mittags und 4—8 Uhr nachmittags.

* GltviUr. 3. Aug. Infolge des Kriegs-Zustandes
ist der bisher gültige Fahrplan der Rheinschiffahrt außer
Kraft getreten und findet die Personenbeförderung nur
noch sehr unregelmäßig statt bis weitere Anordnungen

Bekanntmachung.
Infolge der eingetretenen Krisis sehen vir

uns gemäss Beschluss des Vorstandes und Auf.
sichtsrates veranlasst, von unseren Geschäfsbe-
stimmnngen Gebranch zn machen, indem wir die
vorgesehene Kflndignngsfristen für Sparkasse,
Darlehne and laufende Rechnung beanspruchen
und bis auf Weiteres nur massige Beträge
znriickzahlen.

Wir erlauben uns aus¬
drücklich darauf hinzuwei¬
sen , dass Bankeinlagen
auch im Falle eines Krieges
als Privateigentum ge¬
schützt sind und weder vom
Reich noch vom Feind mit
Beschlag belegt werden
können.
Dies letztere ist durdi Staats*

vertrage festgelegt.
Es fehlt daher jeder Anlass znr Beunruhigung. Ein
Grund znr Zurücknahme von Gelder ist nicht vor¬
handen.Solche stehen bei den Banken unbedingt sicher-

Eltville,  den1;August 1914.
Vorschuss verein Eltville.

Eingetragene Genossenschaft mit besohr . Haftpflicht.
Liebler . Abt. Donnnermuth.

„Darmstädter Hof
Rfidesheima. Rhein

Das beliebte Rosengarten-Diner Mk. 2.2b
Für grössere Gesellschaften und Sonntags

Vorbestellungen erwünscht . [2859m

getroffen werden. Eine Garantie für die Beförderung
von Personen kann vorerst nicht mehr übernommen werden.

— Eltville , 4. Aug. Während des Krieges werden
die Rheingauelektrizitätswerke den gesamten Betrieb auf-
rechterhalten. Das verbreitete Gerücht, daß der Licht-
und Kraftstrom abgestellt werden würde, beruht auf
Unwahrheit. Ferner hat das Direktorium beschlossen,
allen sofort eingezogenen Mannschaften den vollen Gehalt
weiter zu zahlen. Auch hat das Werk den sofort einbe-
rufenen Mannschaften den erst am 1. September fälligen
Monatsgehalt bereits im Voraus bezahlt.

X GltviUr , 3. Aug. In der nächsten Zeit werden
im Rheingaukreise2 dreitägige Obst- und Gemüsever¬
wertungskurse auf Veranlassung des KreisauSschuffes durch
Herrn Obst-und Weinbauinspektor Schilling abhalten werden
und zwar in der Zeit vom 10.—12. August in Oestrich und
vom 13.—15. August in Eltville. Die Teilnahme ist
vollständig kostenfrei ohne Rücksicht aus den Wohnort der
Teilnehmer. DaS Kurjuslokal wird noch bekannt gegebeff
werden. Recht zahlreiche Beteiligung kann nur empfohlen
werden.

+  Eltville . 4. Aug. Folgender Vorfall, welcher
eine Dreistigkeit, wenn nicht Frechheit, zeigt, sei hier mit¬
geteilt: Am Sonntag, den 2. August kamen Russen
in einem Badeort (Langenschwalbach) in ein Geschäft,
suchten sich Gegenstände heraus u>>d als sie nach langer
Bemühung von der Geschäftsfrau per Stück JC  1.50 als
Preis verlangt bekommen, sagten sie in dreistem(frechen)
Ton : „morgen sind sie froh, wenn sie eine Mark dafür
bekommen" und verschwanden ohne etwas zu kaufen.

* Eltville , 27. Juli. Vergiftetes Obst. Vergiftetes
Obst, das klingt sonderbar und dennoch gehen alljährlich
im Sommer und im Herbst durch die Zeitungen Mit¬
teilungen über Todesfälle, die durch den Genuß ungerei-
nigten Obstes berbeigeführt sind. Da daS Pflücken und
Verpacken deS Obstes nicht immer mit reinen Händen
geschih>, so liegt die G.frhr der Uebertragung anstecken¬
der Krankheiten ziemlich nahe. Vielfach dient zur V r-
packuna des ObsteS Weinlaab, um die Frische
und Güte der Ware zu erhalten. Namentlich herrscht
diese Unsitte auch, um beffne Obstsorten. Butter u. a. m.
zu verpacken. Da vielfach die Weinstöcke gegen verschie-
dene Krankheiten mit Kupfervitriol bespritzt werden,
besteht gerade hierin die Gefahr einer Vergiftung des
Obstes, das niemals ungereinigt genossen werden sollte.

* Krrii«, 1. Aug. Aus einer großen Grenzstadt
wurden von einem Privatmann der städtischen Sparkasse
in Berlin 100 000 Mark zur Aufbewahrung überwiesen.

Mobilmachung.
Mütter, Bräute, Frauen

In allen deutschen Gauen
Sind heute traurig, thränenschwcr
Ihr Liebstes trat in'S Kriegesheer.

Die Krieger zogen freudig fort,
Laut schallt ihr Lied von Ort zu Ort.
Sie singe» frohe Kriegeslieder
Und rufen laut : „Die Russen nieder".

Ja von Begeisterung sind entbrannt
Die Deutschen für ihr Vaterland
Und ziehen mutig in den Krieg,
Gott Vater, gieb' den Unsren Sieg.

I . Lang, Eltville.

Hbsdiied.
Leb' wohl, mein Freund, auf Wiedersehen!

Dein Engel möge mit Dir gehen;
Der Dich auch einst in Kindertagen
Bewahrt vor Unglück und Gefahren.

Mit diesem Schutz, sei frohen Mut,
Bedenk' du bist in Gottes Hut.
Wie's Gott auch fügt, sein' Will' gescheh'
Sei gläubig Freund, hör' mein Gebet.

„Vater im Himmel, ich flehe Dich an,
Führ' meinen Freund die sichere Bahn.
Doch sollt er sterben für's Vaterland,
Dann nimm ihn aus in Dein himmlisches Land."

I . Lang. Eltville.

Verantwortlicher Redakteur: Alwin Borge,  Eltville.

Metter-Ausstchte» für mehrere Tage im Mora«,
Auf Grund der Depeschen des Retchs-Wetter-DiensteS.

(Nachdruck verboten).
5 : Abwechselnd, starke Winde , ziemlich kühl.
6 : Wärmer, schwül, wolkig mit Sonnenschein, etwas Regen.
7 : Bewölkt mit Sonnenschein, wärmer, frischer Wind.

Regenfälle.
8 : Meist heiter bei Wolkenzug, windig, mäßig warm,

vielfach Gewitter.

Emgel. Stirdjcngcmeinöe Deo aber«
Rheiligms. .

Mittwoch, 5. August.
Auf Allerhöchste Anordnung:

Allgemeiner Bettag.
9.30 Uhr vorm. : Gottesdienst in der Pfarrkirche zu

Erbach. j.
4 Uhr nachm. : Gottesdienst in der Heilandskirche in

Niederwalluf.

Wir bringen hiermit den heute Dienstag, den 4. August in Kraft ir-lende>

Militäi-Lokalzugs-Fahrplan
Bon Rührrbkim-Mainz-Knstcl-Rüdcshcim

zur Verö ieutlichung. _
><

834 234 834 234 ab
844 244 844 244
855 255 855 255
903 303 903 303
910 310 910 3io
915 315 915 315
922 322 922 322
930 330 9so 330
933 338 938 338 an
944 344 944 344 ab
949 349 949 349 an
955 Z55 955 355 ab

1007 407 10Ö7 407 1tzm

G isenheim (Johannisbg .)
Oestrich-W 'nkel . . .
Hattenheim.
Erbach.
Eltville (Schlangenbad)
Niederwalluf . . . .
Schierstcin . . .

(Ost) .

ab
an
ab
an
ab x

955
945
934
926
919
9"
907
859
851
845
840
832
820

215
205
154
146
139
134
137
119
111
105
100

1252
1240

§ Beginnt das erste
Unterstreichen der Minutenziffern gekennzeichnet.

955
945
934
926
919
914
907
859
851
845
840
832
820

' sind

215
2Ö5
154
146
139
134
127
119
ljj
1Ö5
1ÖÖ

1252
§1240
durch

Flechten
näss . u. trockene Schuppen*
flechte , Bartflechte , skroph.

Ekzema , Hautausschlägeoffene Füße
Aderbeine , alte Wunden

werden wirksam bekämpft
durch die bewährte u. ärrtL

empfohlene
Rino - Salbe

Frei von schädl . Bestandteil
Dose M. 1.15 u. 2 .25

Oriff.-Packung ges . geschützt
Rieh. Schubert& Co., Weinböhli

Zu haben In allen Apotheken
Wacht, öl, ven. Terp. je 25, Teer3,
Salic., Bon., Bism. ä I, Eig. 20 0/0

Hausfrauen, trinkt Nachbauers Kraftbier
blutbildend — extraktreich— alkoholaru,

erhältlich in . ^ Bretz , Schwalbacherstraße , Telefon 209.
Niederwalluf : Wilhelm Henrich. Hauptstraße 44.
Schierstein: Jean Wenz. Wilhelmstraße 48, Telefon 252

oder direkt durch Brauerei Nachbauer , Marnz -Kastel , Telefon 4134. [2690g

Tapeten,Spannstofie, Linoleum,
Lincrusta, Teppiche, Läufer,
: Filzpapier, flssphaltpapier,:
;. /. 5tanioI

Rbeingaucr laB>
Capetcnüaus

Eltville / # . fröhlich Tele fon 176.
laizii .— *•—«* Freundliche

z-ZiMtmlMilg
preiswert fofort zu vermieten.

Näheres zu erfragen [2650
Adolfstratze 11.

6400 Marl
auf 2. Hypothek vom Selbstgeber
zu leihen gesucht . [2865

Näheres in der Expedition.

D-rlchn
rückzahlung . Diskret verm. W.
Klein, Mainz Weihergarten 8pt.
Sprch .6»8' /,abs .Sonnt . l0 «12Uhr

Am billigsten kauft man _ Freundliche
neue und getragen

Schuhe, Stiesel unb
Arhcitskleidcr

d-, [21»
Pius Schneider
Miesbade «, Hochstätten-

straße 16, Ecke Michettberg
Alle Reparaturen prompt u. billig 2869)

'KunftgemerÖefcQufe
OffenÖad) am Tfiain
'Direktor: Trof.£6ert)arbt

fieudorfer
und Brotfabril

Pfirsiche
verkauft billig

Gg. Wiener,
Jakobstr . 2.

nichi
vorm. : Alb. Wetzet. Inh . : Kerber & Braun

Telefonruf : Eltville 61. vj
Empfiehlt sich zur Lieferung aller Sorten Brote in vorziig^

Qualität . ^
Prima Weizenmehle All - Sorten Uniterm'
Tausch und Umtausch von Getreide auf Brot, Mehl u. " j

Ankauf von Weizen, Roggen, Gerste und Hafer.
Mahlen und Schroten aller Getreidearten

— x« btUigsten Preise « —
Wir sichern reelle und prompte Bedienung zu und bitten

Kerber& SW
Wieder» erkäafer an allen Plätzen gesucht.
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